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RS OGH 1950/11/5 2Ob522/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1950

Norm

ZPO §405 A

ZPO §541

Rechtssatz

Wird auf Grund einer Wiederaufnahmsklage die Wiederaufnahme bewilligt, so ist der Ausspruch des Gerichtes, daß

das frühere Urteil aufgehoben wird, zulässig, und zwar auch ohne Antrag des Klägers.

Entscheidungstexte

2 Ob 522/50
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